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Gesetz über die Gewährung einer einmaligen 
Corona-Sonderzahlung aus Anlass der 

COVID-19-Pandemie für das 
Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 

des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hi ermit verkündet wird: 

Gesetz über die Gewährung einer einmaligen 
Corona-Sonderzahlung aus Anlass der 

COVID-19-Pandemie für das 
Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 

des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

20320 

Vom 25 . März 2022 

Artikel 1 
Gesetz über die Gewährung einer einmaligen 

Corona-Sonderzahlung aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie für das 
Land Nordrhein-Westfa len 

(Corona-Sonderzahlungsgesetz - Corona-SZG NRW) 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt di e Gewährung einer einmaligen 
Sonderzahlung zur Abmilderung der zusätzlichen Belas
tung durch die COVID-19-Pandemie (Corona-Sonder
za hlung) für die 

1. Beamtinnen und Beamten des Landes , der Gemein
den, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts , 

2. Richterinnen und Richter des La ndes und 

3. Empfängerinnen und Empfänger vo n U nterhaltsbei
hilfen aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Aus
bildungsverhältnisses als Justizsekretäranwärterin , 
Justizsekretära nwärter, Fachlehrerin in Ausbildung, 
Fachlehrer in Ausbildung, Forstinspektora nwärterin, 
Forstinspektoranwärter, Forstreferenda rin , Forstrefe
renda r, Rechtsreferendarin oder Rechtsreferendar des 
La ndes . 

Ausgenommen sind Ehrenbeamtinnen und Ehrenbea mte, 
ehrenamtliche Richterinnen und Richter sowie entpflich
tete Hochschullehrer innen und Hochschullehrer. Ma ß
geblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Geltungs
bereichs ist der 29. November 2021. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

§ 2 
Voraussetzungen für die Entstehung des Anspruchs 

(1) Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 N ummer 1 und 
2 (Beamtinnen , Beamte, Richterinnen und Ri chter) erhal
ten eine Corona-Sonderzahlung, wenn 

1. das Dienstverhältnis am 29. November 202 1 bestan
den hat und 

2. sie in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 29. Novem
ber 2021 mindestens an einem Tag Anspruch a uf Be
soldu ng a us diesem Dienstverh ältni s hatten. 

(2) Berechtigte nach § 1 Absa tz 1 Satz 1 Nummer 3 
(Empfängerinnen und Empfänger von Unterhaltsbeihil
fen) erhalten eine Corona-Sonderzahlung, wenn 

1. das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis a m 
29. November 2021 bestanden ha t und 

2. s ie in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 29. Novem
ber 2021 mindestens an einem Tag Anspruch a uf Un
terhaltsbeihilfe aus diesem öffentlich-rechtli chen 
Ausbildungsverhältnis hatten . 

(3) Der Anspruch a uf Gewährung der Corona-Sonder
zahlung richtet sich gegen den Dienstherrn , gegen den 
die oder der Berechtigte zum Stichtag 29 . November 
202 1 Anspruch auf Besoldung oder Unterhaltsbeihilfe 
hatte. Soweit am genannten Stichtag kein Anspruch auf 
Besoldung oder Unterhaltsbeihilfe bestand, richtet sich 
der Anspruch abweichend von Satz 1 gegen den Dienst
herrn , gegen den die oder der Berechtigte im Zeitraum 
vom 1. Januar 2021 bis zum 29. November 2021 zuletzt 
Anspruch auf Besoldung oder Unterhaltsbeihilfe hatte. 

§ 3 

Höhe der Corona-Sonderzahlung 

Die Höhe der Corona-Sonderzahlung beträgt 

1. für Berechtigte nach § 1 Absa tz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 mit Anspruch auf Dienstbezüge nach § 1 Ab
satz 4 des Landes besoldungsgesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. S. 642) in der jeweils gel
tenden Fassung 1300 Euro, 

2. für Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
mit Anspruch a uf Anwärterbezüge nach § 1 Absatz 5 
Nummer 1 des Landesbesoldungsgesetzes 650 Euro 
und 

3. für Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
mit Anspruch a uf Unterhaltsbeihilfe 650 Euro. 

§ 4 

Beschäftigung mit reduzierter 
Arbeitszeit und begrenzte Dienstfä higkeit 

(1) In Fällen der Te ilze itbeschäftigung vermindert sich 
die Höhe der Corona-Sonderzahlung entsprechend § 8 
Absatz 1 des La ndesbesoldungsgesetzes. Maßgebend sind 
jeweils die Verhä ltni sse am 29. November 2021. Bestand 
an diesem Tag kein Anspruch auf Dienstbezüge, Anwär
terbez üge oder Unterhaltsbeihilfe, so sind stattdessen 
die Verhältnisse desjenigen Tages maßgebend , an dem die 
oder der Berechtigte im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 
zum 29. November 202 1 zuletzt ei nen solchen Anspruch 
hatte. 

(2) Bei begrenzter Dienstfähigkeit im Sinne des § 27 des 
Beamtensta tu sgesetzes vo m 17. Juni 2008 (BGB!. I 
S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung richtet sich die 
Höhe der Corona-Sonderzahlung nach § 9 Absatz 1 des 
Landesbesoldungsgesetzes. Absa tz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(3) In den Fällen des Absa tz 1 und 2 ist § 3 Absatz 6 des 
La ndesbesoldungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Corona-Sonderza hlung bleibt b ei der Berech
nung des Zuschlags nach § 70 des Landesbesoldungs
gesetzes unberücksichtigt . 

§5 

Konkurrenzregelungen 

(1) Die Corona-Sonderzahlung wird den Berechtigten 
nur einmal gewä hrt. Di es gilt a uch bei gleichzeitigem 
Vorliegen mehrerer besoldeter Hauptämter im Sinne des 
§ 5 des Landesbesoldungsgesetzes. § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

(2) Die Corona-Sonderzahlung bleibt bei der Berech
nung sonstiger Bezüge oder sonstiger Leistungen unbe
rücksichtigt. 

§6 

Auszahlung 

Die Corona-Sonderzahlung ist den Berechtigten spätes
tens bi s zum 31. März 2022 auszuzahlen . Erfolgt die Aus
za hlung nicht bi s zu dem genannten Da tum, sind die Be
träge an die Berechtigten in der jeweils zustehenden 
Höhe netto zu leis ten. 

§ 7 

Inkrafttreten, Außerkra[t treten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. 
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Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310 , ber. S . 642) , das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) 
geä ndert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsüber sicht wird nach der Angabe zu 
§ 93a folgende Anga be eingefügt : 
,,§ 93b Übergangsvorschrift zur Anrechnung von 
Leistungen nach § 3 Nummer 11a des Einkommen
steuergesetzes" 

2. Nach§ 93a wird folgender§ 93b eingefügt: 

.. ,,§ 93b 
Ubergangsvorschrift zur Anrechnung von Leistungen 
nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes 

Leistungen , die ab dem 1. Januar 2022 nach § 3 Num
mer 1 l a des Einkommensteuergesetzes steuerfrei ge
währt werden , gelten bei der Anwendung von Anrech
nungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften nicht als 
Erwerbseinkommen. Satz 1 gilt entsprechend für Leis
tungen im Sinne des § 6 Satz 2 des Corona-Sonderzah
lungsgesetzes vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 376)." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 a m Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 2 tritt mit Wir
kung vom 1. Januar 2022 in Kraft. 

Düsseldorf, den 25 . März 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

D r. Joachim St a m p 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Justiz sowie 

Für die Ministerin für Verkehr und 

Für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationa les 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft , Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Prof. Dr. Andreas Pink wart 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales sowie 

Für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung 

Ursula H e i n e n - Esser 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
Isabel Pf eif f er - Po e n s g e n 
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Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und 

„ Versorgungsbezüge 2022 sowie zur 
Anderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

im Land Nordrhein-Westfalen 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und 

„ Versorgungsbezüge 2022 sowie zur 
Anderung weiterer dienstrechtlicherVorschriften 

im Land Nordrhein-Westfalen 

Vom 25. März 2022 

20320 

Artikel 1 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1075) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geä ndert : 

1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 17 die 
Angabe „2 021" durch die Angabe „2022" ersetzt. 

2. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „2 021" durch 
die Angabe „2022 " ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 
die Angabe „1. Januar 202 1" durch die Angabe 
„1. Dezember 2022 " und die Angabe „1,4" durch 
die Angabe „2,8" ersetzt. 

3. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 13" 
wird wie folgt geändert: 
aa) Nach den Wörtern „Konrektorin, Konrektor" 

werden die Wörter „einer Grundschule" durch 
die Wörter „einer Grund- oder Hauptschule" 
ersetzt und die Wörter ,,- einer Hauptschule mit 
mehr als 180 Schülerinnen und Schülern - 4>" 
gestrichen. 

bb) Nach den Wörtern „Kustodin, Kustos" wird 
das Wort „Lehrerin ," gestrichen. 

cc) Vor dem Wort „Lehrer" wird das Wort „Lehre
rin ," eingefügt . 

dd) Nach den Wörtern Rätin Rat 9 > 1 0 1 11 >" 
werden die Wörter ,,'i:iealsch~lkonrektorin, Re
alschulkonrektor - einer Realschule mit bis zu 
180 Schülerinnen und Schülern - 41" eingefügt. 

b) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 16" 
werden nach den Wörtern „Dekanin , Dekan 21" die 
Wörter „Direktorin, Direktor der Zentralstelle der 
Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinproduk
ten" gestrichen. 

4. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 
a) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3" 

werden nach den Wörtern „Direktorin, Direktor 
des Landeskr iminalamts" die Wörter „Direktorin, 
Direktor der Zentralstelle der Länder für Gesund
hei tsschutz bei Arzneimitteln und Medizinproduk
ten" eingefügt. 

b) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 5" 
werden nach den Wörtern „Präsidentin, Präsident 
des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen" 
die Wörter „Präsidentin , Präsident des Landesbe
triebs Information und Technik" gestrichen. 

c) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 6" 
werden nach den Wörtern „a ls Leitung einer 
Ha uptabtei lung - 31 " die Wörter „Präsidentin , Prä 
sident des Landesbetriebs Information und Tech
nik" eingefügt. 
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